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AKTUELL

ACTUALITE

ATTUALITA

Offiziere im Zivilschutz: Zwei Losungsvorschlige

(Texte francais voir page 15)

Am. Das Eidgenossische Militirde-
partement hat Ende Juni 1981 eine
Projektleitung mit dem Auftrag einge-
setzt, einen entsprechenden Vorent-
wurf zu der seit geraumer Zeit vorge-
sehenen Teilrevision des Bundesgeset-
zes iiber die Militirorganisation zu
erarbeiten.

Ziel dieses Vorhabens ist, einerseits
gewisse Liicken auf Gesetzesstufe zu
schliessen, die erforderlichen Anpas-
sungen vorzunehmen, anderseits die
geltende Ordnung klarer und iiber-
sichtlicher zu gestalten. Die Durch-
schaubarkeit der Militirorganisation
sollte durch die Teilrevision ge-
winnen.

Der Vorentwurf wurde in ein breites
Vernehmlassungsverfahren geschickt.
Adressaten sind die Regierungen der
Kantone, die im Parlament vertrete-
nen Parteien, verschiedene militari-
sche Organisationen, Frauenorganisa-
tionen sowie der Schweizerische Zivil-
schutzverband. Bereits Ende 1981, am
Eidgenossischen Rapport 2/81 mit den
Chefs der kantonalen Amter fiir Zivil-
schutz, wurden die Teilnehmer iber
die Vorschldge orientiert, welche das
Bundesamt fiir Zivilschutz im Zusam-
menhang mit der bevorstehenden
Teilrevision der Militdrorganisation
(MO) hinsichtlich des Ubertritts der
Offiziere zum Zivilschutz gemacht
hat.

Neuerungen
Der Vorentwurf enthdlt namentlich
folgende wesentlichste Neuerungen:

1. Die Stellung der in der Armee
freiwillig dienstleistenden Frau
soll attraktiver gestaltet werden,
indem der Frauenhilfsdienst aus
dem Hilfsdienst herausgelost wird
und mit der Neubenennung in
«Militdrischer Frauendienst» ein
eigenes Statut erhalten soll.

2. Auslandeinsitze schweizerischer
Armeeangehoriger, namentlich
im Rahmen der Katastrophenhil-
fe, der Teilnahme an Militdrmis-
sionen und internationalen mili-
tarsportlichen Anladssen, sollen
ausnahmsweise und in beschrank-
tem Umfang als Instruktions- oder
Spezialdienst angerechnet werden
konnen.

3. Der Zivilschutz soll personell mit
Armeekadern verstarkt werden.

4. Die Einfiihrung des Personal-In-
formations-Systems der Armee
(PISA) soll den kantonalen Mili-
tarverwaltungen und den truppen-
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verwaltenden Bundesiamtern die
rationelle und speditive Erledi-
gung samtlicher Kontrollfiihrungs-
arbeiten ermoglichen.

5. Die Gradverpflichtung wird we-
gen der Hilfsdienste mit der Funk-
tionsverpflichtung ergénzt.

6. Es wird auch der Grundsatz veran-
kert, dass die Instruktionsoffiziere
und -unteroffiziere gleich wie die
Milizkader eingeteilt und befor-
dert werden sollen.

7. Gefreite, die Unteroffiziersfunk-
tionen, und Unteroffiziere, die
Offiziersfunktionen wahrnehmen
sollen, in den Kadervorkurs auf-
zubieten, verlangt nach einer An-
passung auf Gesetzesstufe.

8. Eine moderne Unteroffiziers- und
Offiziersausbildung beinhaltet un-
ter anderem eine kompetente
Vorbereitung der Rekrutenschu-
len durch die Einberufung der
Kompaniekader in einen besonde-
ren Kadervorkurs. Gegenwirtig
werden der Einheitskommandant
sowie der Einheitsfeldweibel vor-
zeitig aufgeboten. Neu sollen auch
die Leutnants (Zugfiihrer) und
der Einheitsfourier aufgeboten
werden konnen.

9. Die faktisch bestehende Zustén-
digkeitsordnung bei der Beforde-
rung der Offiziere wird im Interes-
se der Beteiligten (Bund, Eidge-

nossisches  Militirdepartement,
Kantone) auf Gesetzesstufe ange-
passt.

10. Inskiinftig soll es in der Kompe-
tenz der kantonalen Militdrbehor-
den liegen, tiber Verschiebungsge-
suche betreffend Rekrutenschule
oder Einfiihrungskurse des Hilfs-
dienstes zu entscheiden.

Einteilung von Offizieren in den
Zivilschutz

Die Lage des Zivilschutzes in der
Schweiz prasentiert sich, geht man
von den baulichen Leistungen aus, als
zufriedenstellend, im Vergleich mit
ausldandischen Bestrebungen sogar als
wegleitend und beispielhaft. Im Be-
reich der Ausbildung bedarf es ver-
mehrter Anstrengung, den Mangel an
qualifizierten Kadern auf Gemeinde-
ebene mit geeigneten Massnahmen
wettzumachen.

Die Ausbildungszeiten im Zivilschutz
sind sehr kurz, verglichen mit der
langjéhrigen Schulung in der Armee.
Bei der Besetzung von Kaderpositio-
nen auf Gemeindeebene miissen Fiih-
rungsqualititen, fachliche Spezial-

kenntnisse und die Methodik der

Stabsarbeiten vorausgesetzt werden.

Die in der Armee erworbene Ausbil-

dung ist dabei von massgeblicher Be-

deutung, was im Bundesgesetz iiber
den Zivilschutz mehrfach hervorgeho-
ben wurde.

Fir den Zivilschutz bestehen gegen-

witig zwei Moglichkeiten, sich die

Fahigkeiten und Spezialkenntnisse ei-

nes in der Armee ausgebildeten Offi-

ziers zunutze zu machen: :

a) durch den ordentlichen Ubertritt
am Ende der Wehrpflicht, das
heisst auf das Ende des Kalender-
jahres, in dem der Offizier das 55.
Altersjahr vollendet;

b) durch eine Dispensation vom akti-
ven Dienst zugunsten von Vorge-
setzten und Spezialisten der Ar-
mee, die im Zivilschutz Dienst lei-
sten sollen.

Zivilschutz auf Offiziere angewiesen
Der Zivilschutz ist auf Offiziere, die in
der Armee ausgebildet worden sind,
angewiesen, um Vorgesetzten- und
Spezialistenfunktionen besetzen zu
konnen. Das heutige Instrumentarium
reicht nicht aus, die personellen Be-
durfnisse des Zivilschutzes zu decken.
Dies namentlich aus folgenden
Griinden:

1. Nach seiner Entlassung aus der
Wehrpflicht steht der Offizier dem
Zivilschutz im Normalfall insgesamt
etwa 4 bis 5 Jahre zu Verfiigung. Nach
dem Absolvieren der Kurse, in denen
die unerlésslichen Kenntnisse der Zi-
vilschutzmaterie vermittelt werden,
steht der Offizier seiner ortlichen Zi-
vilschutzorganisation in der Tat nur
etwa 2 bis 3 Jahre zur praktischen
Verfiigung. Gerade diese kurze Frist
stellt eine sinnvolle Nutzung des gros-
sen Potentials an Ausbildungs- und
Fithrungskapazitidten in Frage. Auf-
wand und Nutzen der Zivilschutzaus-
bildung stehen in einem Missverhilt-
nis zueinander. Ausserdem fehlt unter
diesen Umstdnden fiir die betreffen-
den Funktionen die notige Kontinui-
tit. In der Praxis fiihrt dies recht oft
dazu, dass zahlreiche Gemeinden kei-
ne verniinftigen Verwendungsmog-
lichkeiten fiir die reguldr aus der
Wehrpflicht entlassenen Offiziere se-
hen und diese in der Folge kaum mehr
zu Dienstleistungen aufbieten, ob-
schon der Zivilschutz heute dringend
auf diese Kader angewiesen ist.

Aus der Sicht der aus der Wehrpflicht
entlassenen Offiziere selbst erscheint
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Aufteilung der 51— 60-jahrigen Offiziere
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der heutige Zustand oftmals als nicht
befriedigend, ob sie nun fiir eine neue
Aufgabe ausgebildet werden, die sie
dann nur kurze Zeit oder tiberhaupt
nicht zu erfiillen haben, oder ob sie als
Uberzihlige ausserhalb des Gesche-
hens stehen.

2. Angehorige der Armee, die als
Vorgesetzte oder Spezialisten zugun-
sten des Zivilschutzes freigestellt, das
heisst vom aktiven Dienst dispensiert
werden, haben in Friedenszeiten so-
wohl den Instruktionsdienst in Schu-
len und Kursen der Armee wie auch
Schutzdienst beim Zivilschutz zu lei-
sten. Die Erfahrungen zeigen, dass
nur wenige Offiziere gewonnen wer-
den konnen, neben ihren militarischen
Pflichten gleichzeitig auch noch Vor-
gesetzten- und Spezialistenfunktionen
im Zivilschutz zu tibernehmen. Ge-
genwirtig leisten weniger als 100 Offi-
ziere Militdrdienst und Schutzdienst.

Anderungsantrige
Folgende Varianten bieten sich an:

Variante 1

Art. 1

' Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.

* Die Wehrpflicht dauert vom Anfang
des Jahres, in dem das 20., bis zum
Ende des Jahres, in dem das 50.
Altersjahr vollendet wird. Wer im
Jahr der Vollendung des 28. Alters-
jahres nicht ausgehoben ist, oder wer
ausgehoben ist und im Jahr der Voll-
endung des 30. Altersjahres die Re-
krutenschule nicht bestanden hat, ist
weder dienst- noch hilfsdienstpflich-
tig. Der Bundesrat regelt die Aus-
nahmen.

' Die Wehrpflicht ist zu erfiillen durch
Militardienst im Auszug, in der Land-
wehr, im Landsturm oder im Hilfs-
dienst.

* Die personliche Dienstleistung (Mili-
tardienst) der im Ausland wohnhaften
Schweizer wird durch die Bundesver-
sammlung geregelt.

" Wenn ein militirisches Bediirfnis be-
steht, konnen Angehorige der Armee
mit ihrem Einverstindnis tber das
wehrpflichtige Alter hinaus verwendet
werden, lingstens jedoch bis zum En-
de des Jahres, in dem sie das 65.
Altersjahr vollenden. Der Bundesrat
regelt die Ausnahmen.

Variante 2

Art. Tbis (neu)

Wer im Jahr der Vollendung des 28.
Iltersjahres nicht ausgehoben ist oder

Wer ausgehoben ist und im Jahr der

Vollendung des 30. Altersjahres die

Rekrutenschule nicht bestanden hat,

ISt weder dienst- noch hilfsdienst-

Pflichtig. Der Bundesrat regelt die

Ausnahmen.

Zivilschutz 6/82

Art. 51 Abs. 1

" In der Truppe nicht eingeteilte Offi-
ziere stehen zur Verfligung des Bun-
desrates. Er kann dem Zivilschutz die
Offiziere zur Verfligung stellen, die
tiber 45 Jahre alt sind und die nicht
mehr ihrem Grad und ihrer Ausbil-
dung entsprechend eingesetzt werden
konnen. Sie bleiben Angehorige der
Armee.

Die MO aus BZS-Sicht

Am Eidgendssischen Rapport vom 31.

Miirz/1. April mit den Chefs der kan-

tonalen Amter fiir Zivilschutz wurde

tiber den Stand der Teilrevision sowie
tiber die Vorschldge des BZS zu dieser

Teilrevision orientiert. Die Vorschli-

ge konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

— Die Wehrpflicht — dies gilt auch fir
die Offiziere — dauert bis zum Ende
des Jahres, in dem das 50. Alters-
jahr vollendet wird.

— Der Bundesrat legt unter Bertick-
sichtigung der Bediirfnisse der Ar-
mee und des Zivilschutzes die Zahl
der Offiziere fest, welche iiber das
wehrpflichtige Alter hinaus zur
Verfiigung der Armee bleiben
konnen.

— Durch geeignete Dispositionen ist
dafiir zu sorgen, dass Angehdrige
der Armee, die der Armee iiber das
wehrpflichtige Alter hinaus zur
Verfugung stehen, hier grundsitz-
lich mindestens bis zum 60. Alters-
jahr verwendet werden.

Wird davon ausgegangen, dass jeweils

die Hilfte des das 50. Altersjahr voll-

endenden Offiziersjahrganges zum Zi-

vilschutz tibertritt und wéihrend der 10

Jahre bis zur Entlassung aus der

Schutzdienspflicht zur  Verfligung

steht, ergibt sich sowohl fiir die Ar-

mee als auch fiir den Zivilschutz zah-
lenmiissig keine Anderung gegentiber
dem bisherigen Anspruch auf 5 volle

Offiziersjahrgiange. Den Ubergang

zur neuen Regelung kénnte man sich

so vorstellen, dass wihrend 5 Jahren
die Armee die ihren jahrlichen Anteil

iibersteigende Zahl der jeweils das 51.

Altesjahr erreichenden Offiziere ab-

gibt und zum Ausgleich den ihr zu-

kommenden Anteil an den jeweils das
56. Altersjahr erreichenden Offiziere
behalten kann.

Nach der geltenden Regelung stehen
die ehemaligen Offiziere nach Entlas-
sung aus der Wehrpflicht im 56. Al-
tersjahr dem Zivilschutz nach Absol-
vierung der Kurse, in denen ihnen die
unerlésslichen  Zivilschutzkenntnisse
vermittelt werden, praktisch nur noch
3 bis 4 Jahre zur Verfiigung. Diese
kurze Frist stellt die Nutzung ihrer

Flihrungs- und Ausbildungserfahrung
im Zivilschutz in Frage. Der Aufwand
fiir ihre Ausbildung und ihre kurze
noch verbleibende Aktivitiat im Zivil-
schutz stehen in einem Missverhiltnis
zueinander, und es fehlt die Kontinui-
tit in der von diesen Offizieren zu
versehenden Kaderfunktionen. Es ist
nicht unverstiandlich, dass zufolge der
geschilderten durch das geltende
Ubertrittssystem bedingten Nachteile
vielerorts die ehemaligen Offiziere fiir
den Zivilschutz nicht erfasst werden.
Damit geht diesem das grosse Poten-
tial an Fithrungs- und Ausbildungser-
fahrung verloren, das diese rund 4500
ehemaligen Offiziere darstellen. Dar-
tiber hinaus ist die rechtsgleiche Be-
handlung der im schutzdienstpflichti-
gen Alter stehenden Biirger in Frage
gestellt. Durch die Festsetzung des
Ubertrittsalters auf das 50. Altersjahr
in Verbindung mit der Festlegung ei-
ner angemessenen Zahl von Offizie-
ren, welche der Armee weiterhin zur
Verfiigung stehen, koénnten diese
Schwierigkeiten behoben werden, oh-
ne dass dadurch der Armee unlosbare
Probleme erwachsen.

Die Militdrverwaltung erachtet diesen
Vorschlag als zu weit gehend. Sie
macht geltend, dass die Zivilschutzor-
ganisationen nicht in der Lage seien,
allen diesen ehemaligen Offizieren an-
gemessene Aufgaben im Zivilschutz
zu ubertragen und dass ehemalige Of-
fiziere vielerorts moglicherweise gar
nicht erwiinscht seien. Demgegentiber
haben wir darauf hingewiesen, dass
angesichts der in den rund 2000 Orts-
leitungen und rund 60000 Schutz-
raumleitungen noch vakanten Vorge-
setzten- und Spezialistenfunktionen
die Einteilung einer moglichst grossen
Zahl ehemaliger Offiziere dringend
notwendig sei und dass fiir diese eine
nutzbringende und ihrer Ausbildung
und Erfahrung angemessene Verwen-
dung gewihrleistet sei. Mit der letzten
Feststellung ist auch schon angedeu-
tet, dass uns ein Ubertrittsverfahren,
bei dem die Zivilschutzorganisationen
vorgangig einen Bediirfnisnachweis zu
erbringen hitten, als untauglich er-
scheinen wiirde, weil administrativ zu
aufwendig und zu storungsanfallig.

Die Militarverwaltung will am Uber-
tritt der Offiziere nach dem 55. Alters-
jahr festhalten. Nach ihrer Auffassung
sollen die Bediirfnisse des Zivilschut-
zes dadurch gedeckt werden, dass der
Bundesrat dem Zivilschutz die Offi-
ziere zur Verfiigung stellen kann, die
tiber 45 Jahre alt sind und die in der
Armee nicht mehr ihrem Grad und
ihrer Ausbildung entsprechend einge-
setzt werden konnen. Sie sollen Ange-
horige der Armee bleiben.
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Dieser Vorschlag wiirde fiir den Zivil-
schutz sicher auch gewisse Verbesse-
rungen bringen. Ob mit der von der
Militarverwaltung erwahnten Gros-
senordnung von «bis zu 2000 Offizie-
ren» gerechnet werden konnte, wiirde
sich im praktischen Vollzug erweisen
miissen. Die Erfahrungen mit der An-
wendung von Art. 35. Abs. 3 ZSG -
dieser Absatz hitte unseres Erachtens

die zur Frage stehende Losungsvarian-
te schon bisher zugelassen — sind we-
nig ermutigend, konnten auf dieser
Grundlage bis heute doch nur rund
100 Offiziere fiir die Ubernahme einer
Funktion im Zivilschutz vor Entlas-
sung aus der Wehrpflicht gewonnen
werden.

Der heutige Stand des Geschiftes ist
der, dass der Bundesrat beschlossen

hat, im Rahmen des in nédchster Zeit
einzuleitenden breiten Vernehmlas-
sungsverfahrens beide Losungsvarian-
ten zur Diskussion zu stellen. Neben
den Parteien, kantonalen Regierun-
gen, militdrischen Verbédnden werden
unter anderem auch die Zivilschutzdi-
rektorenkonferenz und der Schweize-
rische Zivilschutzverband in das Ver-
nehmlassungsverfahren einbezogen.

Zivilschutzverbandes

Der Schweizerische Zivilschutzver-
band befiirwortet Variante 1 ge-
miss den Erlauterungen zum Vor-
entwurf des Bundesgesetzes tber
die Anderung der Militirorganisa-
tion (MO), Ziffer 133, wonach die
Wehrpflicht auch fiir Offiziere bis
zum Ende des Jahres, indem das
50. Altersjahr vollendet wird, dau-
ert. Der Schweizerische Zivil-
schutzverband ist der Auffassung,
dass der Bundesrat unter Beriick-
sichtigung der Bediirfnisse der Ar-
mee und des Zivilschutzes die Zahl
der Offiziere festlegen sollte, wel-
che iiber das wehrpflichtige Alter
hinaus zur Verfiigung der Armee
bleiben konnen. Durch geeignete
Dispositionen ist — nach Auffas-
sung des Schweizerischen Zivil-
schutzverbandes — dafiir zu sorgen,
dass Armee-Angehorige, die der
Armee iiber das wehrpflichtige Al-
ter hinaus zur Verfiigung stehen,
hier grundsitzlich mindestens bis
zum 60. Altersjahr verwendet
werden.

Nach der heute geltenden Rege-
lung stehen die ehemaligen Offizie-
re nach Entlassung aus der Wehr-

Stellungnahme des Schweizerischen

pflicht im 56. Altersjahr dem Zivil-
schutz nach Absolvierung der Kur-
se, in denen ihnen die unerléssli-
chen Zivilschutzkenntnisse vermit-
telt werden, praktisch nur noch 3
bis 4 Jahre zur Verfiigung. Diese
kurze Frist stellt die Nutzung ihrer
Fihrungs- und Ausbildungserfah-
rung in Frage. Der Aufwand fir
ihre Ausbildung und ihre kurze
noch bleibende Aktivitat im Zivil-
schutz stehen in einem Missverhalt-
nis zueinander, und es gilt, die
Kontinuitit in der von diesen Offi-
zieren zu versehenden Kaderfunk-
tionen zu gewdhrleisten. Durch die
Festsetzung des Ubertrittsalters auf
das 50. Altersjahr in Verbindung
mit der Festlegung einer angemes-
senen Anzahl von Offizieren, wel-
che der Armee weiterhin zur Ver-
fligung stehen, konnten diese
Schwierigkeiten behoben werden,
ohne dass dadurch der Armee un-
losbare Probleme erwachsen. An-
gesichts der in den rund 2000 Orts-
leitungen und rund 60000 Schutz-
raumleitungen noch vakanten Vor-
gesetzten- und Spezialistenfunktio-
nen ist die Einteilung einer mog-

lichst grossen Zahl ehemaliger Of-
fiziere dringend notig; eine nutz-
bringende und ihrer Ausbildung
und Erfahrung angemessene Ver-
wendung ist gewéhrleistet.

Der Schweizerische Zivilschutzver-
band lehnt die Variante 2 des Vor-
entwurfes entschieden ab. Danach
konnte der Bundesrat dem Zivil-
schutz Offiziere zur Verfligung stel-
len, die tiber 45 Jahre alt und nicht
mehr ihrem Grad und ihrer Ausbil-
dung entsprechend eingesetzt wer-
den konnen. Sie bleiben Angehori-
ge der Armee.

Dieser Vorschlag wiirde fiir den
Zivilschutz zwar auch gewisse Ver-
besserungen bringen. Der Zivil-
schutzverband bezweifelt jedoch,
dass mit dieser Losung die drin-
gend bendtigte Anzahl Kaderleute
fiir den Zivilschutz erbracht wer-
den konnte. Die bisherigen Erfah-
rungen mit der Anwendung von
Artikel 35 Absatz 3 des Zivilschutz-
gesetzes — dieser Absatz hitte die
zur Frage stehende Losungsvarian-
te schon bisher zugelassen — sind
wenig ermutigend, konnten doch
auf dieser Grundlage bis heute nur
rund 100 Offiziere fiir die Ubernah-
me einer Funktion im Zivilschutz
vor Entlassung aus der Wehrpflicht
gewonnen werden.

Officiers dans la protection civile:
deux propositions de solution

Am. Le Département militaire fédéral
a chargé un groupe de travail, a fin
Juin 1981, d’¢laborer un avant-projet
de révision partielle de la loi fédérale
sur Porganisation militaire. Cette révi-
sion est d’ailleurs prévue depuis fort
longtemps déja.

Le but de ce projet est d’une part de
combler certaines lacunes de la loi et
de procéder aux adaptations néces-
saires, d’autre part, de donnmer une
forme plus claire et plus systématique
au texte légal actuel. Par cette révi-
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sion, Porganisation militaire devrait
gagner en transparence.

L’avant-projet a été soumis a une
vaste procédure de consultation, au-
pres des gouvernements cantonaux,
des partis représentés au Parlement,
de diverses organisations militaires et
féminines ainsi que de I'Union suisse
pour la protection civile. A fin 1981
déja, a l'occasion du rapport fédéral
21/81 avec les chefs des offices canto-
naux de la protection civile, les partici-
pants furent informés des propositions

faites par I'Office fédéral de la protec-
tion civile, en liaison avec la prochaine
révision partielle de 'organisation mi-
litaire (OM), au sujet du passage des
officiers dans la protection civile.

Innovations

[’avant-projet contient notamment

les principales innovations suivantes:
l. Le statut des femmes qui servent
volontairement dans I'armée doit
étre rendu plus attrayant en sépa-
rant le service complémentaire fé-
minin du service complémentaire
et en le désignant par I’ cxprewon
«service féminin de 'armée».

. Il doit étre possible, a titre excep-
tionnel et dans une mesure limi-
tée, d’assimiler a un service d’ins-
truction ou a un service spécial les

o

15



	Offiziere im Zivilschutz : zwei Lösungsvorschläge

